
S 4.0
ACTIVE SITTING SOLUTION

Wenn Ihre Mitarbeiter ausfallen, ist dies ein 
deutlicher Kostenfaktor für das Unterneh-

S 4.0 – DIE EFFEKTIVE UND  
ZUGLEICH KOSTENGÜNSTIGE  

LÖSUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN

men. Mit der Entscheidung für S 4.0 kön-
nen Sie ganz einfach und kostengünstig 

einen Beitrag dazu leisten, präventiv mög-
lichen Krankenständen entgegenzuwirken.

S 4.0 - ACTIVE SITTING  
SOLUTION VON INTERSTUHL
S 4.0 bringt Bewegung an den Arbeits-
platz: Die Applikation gibt Feedback zum 
persönlichen Sitzverhalten, bietet leicht 
umsetzbare Office-Workouts und regelmä-
ßige Aufrufe zum Haltungswechsel. 

S 4.0 ...
... als kostengünstige Möglichkeit zur Förderung Ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements
... zur einfachen Nachrüstbarkeit bei allen Drehstühlen mit Synchronmechanik
... optimiert und erweitert den Produktnutzen von Drehstühlen
... als effektive Präventionsmaßnahme gegen die negativen Folgen des Sedentary Lifestyles
... mit Garmin als starken und kompetenten Partner im Bereich digitaler Produktentwicklung
... zur Steigerung der Motivation, Leistungsbereitschaft und Produktivität Ihrer Mitarbeiter
... als erschwingliche Alternative im Vergleich zu anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen 

ALLE VORTEILE VON S 4.0 AUF EINEN BLICK

 ANALYSE DES SITZVERHALTENS
 FEEDBACK ZUM INDIVIDUELLEN SITZVERHALTEN
 AUFRUFE ZU REGELMÄSSIGEN UND AUSGEGLICHENEN HALTUNGSWECHSELN
 TÄGLICH EIN VORSCHLAG FÜR EIN LEICHT UMSETZBARES OFFICE-WORKOUT
 ANLEITUNG ZUR ERGONOMISCH RICHTIGEN EINSTELLUNG DES DREHSTUHLS
 PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG MITTELS TAGESVERGLEICH UND EINSICHT IN DIE SITZHISTORIE
 MOTIVATION ZUR KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNG DES SITZVERHALTENS

 FÜR EIN AKTIVES UND AUSBALANCIERTES SITZEN AM ARBEITSPLATZ

FÖRDERUNGSMASSNAHMEN IM RAHMEN DER UNTERSTÜTZUNG DES BETRIEBLICHEN 
GESUNDHEITSMANAGEMENTS

• Bis zu 500€ pro Mitarbeiter, pro Jahr sind für BGM Maßnahmen von der Lohnsteuer absetzbar  § 3 Nr. 34 EStG
• Die Deutsche Rentenversicherung erbringt Präventsionsleistungen an Versicherte,  

welche erste gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen
• Für Maßnahmen im Rahmen freiwilliger betrieblicher Gesundheitsfördergung (BGF) können  

auch Krankenkassen einen unterstützenden Beitrag leisten § 20 Abs. 5 SGB V
• Auch die Unfallversicherungen leisten einen Beitrag zur Prävention von  

Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

S 4.0 FÜR DEN WIRTSCHAFTLICHEN EINSATZ IHRER  
FINANZIELLEN MITTEL IM SINNE DER BETRIEBLICHEN  
GESUNDHEITSFÖRDERUNG.  B
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